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Die Vorschriften zu den Zonen mit Planungspflicht werden im Gemeindebauregle-
ment der Gemeinde Spiez wie folgt ergänzt: 

3 Besondere baurechtliche Ordnungen 

31 Zonen mit Planungspflicht (ZPP) 

328 ZPP 18 «Gygerrain, Faulensee» (neu) 
   

Planungszweck 1 Die ZPP 18 «Gygerrain, Faulensee» bezweckt die 
Realisierung einer qualitätsvollen Wohnüberbau-
ung unter Berücksichtigung einer guten Einbet-
tung ins Orts- und Landschaftsbild, eines haus-
hälterischen Umgangs mit dem Boden, einer ho-
hen Wohn- und Aussenraumqualität sowie ei-
nem differenzierten Wohnungsangebot inkl. Fa-
milienwohnungen. 

 

Art der Nutzung 2 – Wohnen entsprechend den Bestimmungen 
über die Wohnzonen W (Art. 211 Abs. 2). 

–       Der Anteil GFo für Zweitwohnungen darf, ge-
messen an der im ZPP-Perimeter realisierten 
GFo, nicht grösser sein als 20 %. 

 

Mass der Nutzung 3 Allgemeine Bestimmungen 
–  Untergeschosse und Unterniveaubauten wer-

den an die GFo/als Vollgeschoss angerech-
net, wenn sie im Mittel aller Fassaden mehr 
als 1.2 m über das massgebende Terrain hin-
ausragen. 

–  Die zulässige Kniestockhöhe in Dachge-
schossen beträgt maximal 1.50 m. 

Sektor I 
–   GFo min. 350 m2, max. 545 m2 

–  3 Vollgeschosse und Dachgeschoss. 
–  Höhenkote massgebendes Terrain: 

612.62 m ü. M. 
–  Höhenkote höchster Punkt der Dachkonstruk-

tion: 625.30 m ü. M. 
–  kgA 4.0 m, gGA 8.0 m 

Sektor II 
–   GFo min. 2'300 m2, max. 2'700 m2 
–  Massgebendes Terrain: 613.12 m ü. M. 
–  Höchster Punkt Dachkonstruktion: 

642.60 m ü. M. 
–  Max. 9 Vollgeschosse und Attikageschoss 
–  Die Geschossfläche Attikageschoss darf maxi-

mal 70% des darunterliegenden Geschosses 
betragen und muss auf mindestens einer Fas-
sadenseite um mindestens 2 m von der Fas-
sadenlinie zurückversetzt werden; zulässige 
Höhe Attika maximal 3.5 m ab fertigem Flach-
dachboden. 

–  kgA 7.0 m, gGA halbe Fassadenhöhe traufsei-
tig Fh tr 

GFo: Geschossfläche oberir-
disch; 
VG: Vollgeschosse, vgl. Art. 18 
BMBV; 
massgebendes Terrain, vgl. 
Art. 1 BMBV; 
Höchster Punkt der Dachkon-
struktion vgl. Art. 14 BMBV; 
Fassadenhöhe vgl. Art. 15 
BMBV 
Grenzabstand vgl. Art. 22 
BMBV (kGA: kleiner Grenzab-
stand, gGA: grosser Grenzab-
stand) 



Gemeinde Spiez  •  ZPP 18 Gygerrain, Faulensee  •  Änderung Baureglement •  Vorprüfung 4 

Sektor III 
–   GFo min. 270 m2, max. 415 m2 

–  2 Vollgeschosse und Dachgeschoss. 
–  Höhenkote massgebendes Terrain: 

623.62 m ü. M. 
–  Höhenkote höchster Punkt der Dachkonstruk-

tion: 635.45 m ü. M. 
–  kgA 4.0 m, gGA 8.0 m 
 

Lärmempfindlichkeitsstufe 4  ES II  

Gestaltungsgrundsätze 5 – Es sind drei Gebäude zu erstellen, die gestal-
terisch als drei Einzelkörper in Erscheinung 
treten. 

- Das Richtprojekt vom 31.08.2021 mit Aktua-
lisierung vom 21.5.2022 ist massgebend be-
züglich Gesamtwirkung, der städtebaulichen 
Konzeption mit Staffelung der Höhe und der 
Situation sowie der Konzeption der Fassa-
dengestaltung, der Aussenraumgestaltung 
(inkl. Platzsituation) und der Erschliessung.  

- Zentrale Elemente der Überbauung sind ein 
möglichst kleiner, schonender Fussabdruck 
der Gebäude mit fliessenden Freiräumen und 
grüner Durchwebung. 

- Als Dachform sind in Sektor I und III Steildä-
cher und in Sektor II ein Flachdach vorzuse-
hen. 

- Die Steilböschungen sind für den Unterhalt 
zweckmässig durch Stufen (Bermen) zu glie-
dern. 

- Stützmauern sollen soweit möglich vermie-
den werden. 

- Aufgrund der schwierigen Grundstücksver-
hältnisse (Topografie) kann die Mindestflä-
che für Kinderspielplätze und Aufenthaltsbe-
reiche herabgesetzt werden.  

- Ökologische Ersatzmassnahmen für den all-
fälligen Abgang von Feldgehölzen und He-
cken sind unter Beizug der zuständigen Fach-
stellen im Rahmen der Überbauungsordnung 
festzulegen. 

- Der Waldrand ist innerhalb des ZPP-Perime-
ters stimmig und abgestuft zu gestalten. 

Sektor II: 
- Das Gebäude in Sektor II hat sich gestalte-

risch von den beiden anderen Gebäuden ab-
zusetzen. 

- Das Attikageschoss in Sektor II ist südseitig 
fassadenbündig anzuordnen. 

- Der Vorplatzbereich in Sektor II ist als mög-
lichst ebener Hartplatz zu gestalten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vgl. Art. 45 Abs. 3 BauV 



Gemeinde Spiez  •  ZPP 18 Gygerrain, Faulensee  •  Änderung Baureglement •  Vorprüfung 5 

- Im südlichen Bereich des Gebäudes in Sektor 
II ist ein gut gestalteter gemeinschaftlich 
nutzbarer Aussenraum mit Spielfläche zu er-
stellen. 

- Die Fassade in Sektor II ist als Holzverklei-
dung in dunklem Farbton und räumlicher Tie-
fenwirkung zu erstellen. 

- Die Talfassade in Sektor II ist mit einem be-
gehbaren Balkonband zu erstellen. 

Erschliessungsgrundsätze 6 – Die Erschliessung erfolgt ab dem Riedweg. 
- Die Gebäude in den Sektoren I und II sind 

durch eine gemeinsame und im Hang lie-
gende Einstellhalle zu verbinden. 

- Die Einstellhallenzufahrt ist gestalterisch gut 
in die Aussenraumgestaltung von Sektor I zu 
integrieren. 

- Die Zufahrt für Blaulichtorganisationen und 
den Personen- und Güterumschlag zu den 
Gebäuden in Sektoren I und II erfolgt über 
eine Stichstrasse ab Riedweg. 

- Nutzer- und -Besucherparkplätze sind in der 
Einstellhalle vorzusehen. Auf dem Platz im 
Sektor II sind zwei Kurzzeitparkplätze zuläs-
sig. 

 

Energie 7 – Die gewichtete Gesamtenergieeffizienz von 
Neubauten der Gebäudekategorie/n I-II muss 
den kantonal vorgegebenen Grenzwert um 15 
Prozent unterschreiten. 

- Die Gebäude sind an das Fernwärmenetz an-
zuschliessen, sofern der ZPP-Perimeter auf 
den Zeitpunkt der Einreichung des Bauge-
suchs erschlossen ist. 
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Genehmigungsvermerke 

Öffentliche Mitwirkung vom 21. August bis 20. September 2023

Kantonale Vorprüfung vom 

Publikationen im amtlichen Anzeiger vom 

Publikation im Amtsblatt vom 

Öffentliche Auflage vom 

Einspracheverhandlung am 

Erledigte Einsprachen 

Unerledigte Einsprachen 

Rechtsverwahrungen 

Beschlossen durch den Gemeinderat am 

Beschlossen durch den Grossen Gemeinderat am 

Angenommen an der Urnenabstimmung vom 

Namens der Einwohnergemeinde Spiez: 

Die Präsidentin ……………………… 

Der Gemeindeschreiberin ……………………… 

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt: 

Spiez, den ……………………… 

Der Gemeindeschreiberin ……………………… 

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung am 
……………………… 
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Anhang A3: Richtprojekt 

A31 Richtprojekt  

Richtprojekt vom 31.08.2021 mit Aktualisierung vom 21.5.2022 
• Situation Aussenraumraumkonzept
• Grundrisse
• Fassadenansichten
• Modellvisualisierungen











Ort, Farbe, Zeit

Aufnahmen vom «Blue Turtle» von Faulensee aus in Richtung Gygerrain 
(März bis Juni 21) zeigen den bewaldeten Bürg-Hügel wetter- und jahreszei-
tenunabhängig als dunklen Rücken. Die Angleichung des Farbtons, insb. 
des Solitärbaus, an diesen dunklen, erdigen Hintergrund ist ein wichtiges 
Entwurfsthema für die weitere Planung und Projektierung.

Einbettung & Fernwirkung, Gestaltung & Materialisierung

Mit dem Projekt am Gygerrain wird mit dem höheren Gebäude am nördli-
chen Rand der Besiedlung eine neue Typologie am mehrheitlich bebauten 
Hang südöstlich des Bürg-Hügels eingeführt.

Das Workshopverfahren und die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Ort 
haben gezeigt, dass eine verträgliche Fernwirkung eminent wichtig für das 
Gelingen des Projektes sein wird. 

Dass der Solitär unter der Höhe der Waldrandkante bleiben wird, ist dabei 
nur ein zentraler Erfolgsfaktor. Weiter werden die konkrete Ausgestaltung 
der Fassade sowie die Materialisierung und Farbwahl entscheidend sein. 
Folgende Rahmenbedingungen wurdem im Workshopverfahren für die 
weitere Bearbeitung als entwurfsbestimmend festglegt:

	− Ausbildung eines Sockels und Differenzierung von Sockel und 
Hauptbau (z.B. mit unterschiedlichen Farben oder Materialien). Der 
Sockel vermittelt visuell zwischen dem durchfliessenden Terrain und 
den Bauten.

	− Bänderung und Schichtung als ortstypisches Thema wird aufgenom-
men und zeitgemäss interpretiert.

	− Holz ist ein ortstypisches Fassadenmaterial und soll in geeigneter 
Form auch bei den neuen Bauten eingesetzt werden.

	− Die farbliche Einpassung ist wichtig. Insbesondere der höhere Solitär 
sollte sich farblich und vom Tonwert her an den bewaldeten Rücken 
in seinem Hintergrund angleichen.

Einsicht Bürg-Hügel (Faulensee) mit integriertem Richtprojekt

Sockel & Gliederung der Bauten, Wald im Hintergrund

210328 210411 210420 210502 210509 210518 210528 210606

Referenzen Material und Farbe

Die Bauten von Ernst E. Anderegg befinden sich mehrheitlich im ländlich 
alpinen Raum und müssen oftmals mit Hanglagen umgehen. Diese 
Vorbilder nehmen die Themen der  «Schichtung» ebenso auf wie sie auch 
bei der Materialisierung mit natürlichen Materialien (Holz und Stein) als 
Inspirationsquelle dienen können.

Erd- und Grüntöne verschiedener Camouflage-Muster sollen als gestalteri-
sche Leitlinien bei der Farbgebung der Fassade dienen.

A B C




